
Stadt Luckenwalde  

 Die Bürgermeisterin   

 

 

 
öffentlich 

 
 

Fraktion DIE LINKE/BV Datum: 2015-12-04 

 

Anfrage/Antwort Drucksachen-Nr. 
F-6047/2015 
 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Stadtverordnetenversammlung 26.01.2016 

 
 
Titel: 
 
Anfrage zu den Schaltzeiten der Ampel an der Kreuzung Beelitzer-/Trebbiner Straße 
 
 
 
 
- sh. Anlage 
 
 



 
2/4 



 
3/4 

A n t w o r t   d e r   V e r w a l t u n g   - Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt: 

Der Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg, zuständig für diese Lichtsignalanlage, 
hat am 06.05.2014 eine Verkehrstechnische Untersuchung mittels einer 
Videoverkehrszählung und Untersuchung zur Optimierung durchführen lassen. Das iBR, 
Planungsbüro für Verkehrstechnik Gera hat diese Untersuchung im Auftrag des 
Landesbetriebes durchgeführt. Der Untersuchungsbericht einschließlich der Anlagen umfasst 
88 Seiten und liegt dem Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt vor. Mit den Ergebnissen 
aus diesem Bericht versuche ich die Anfragen des Herrn Seiler zu beantworten: 
 
1.) Die Spitzenzeiten wurden mittels Videoverkehrszählung am 06.05.2014 ermittelt. 
 Die Zeiten der höchsten Verkehrsbelastung sind 10.00 Uhr und 16.00 Uhr. 
 
2.) Die Hauptverkehrszeiten wurden ebenso am selben Tag ermittelt. 
 Sie liegen zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr. Es gibt eine deutliche Vormittagsspitze 

zwischen 09.00 bis 11.00 Uhr und eine Nachmittagsspitze zwischen 15.00 und 17.00 
Uhr. 

3.) Nach Abstufung der B 101 zum 01.01.2014 wurde eine Schaltzeitenoptimierung durch 
den Landesbetrieb Straßenwesen (Baulastträger der Ampelanlage) vorgenommen. 

 
4.) Die Antwort vom 06.05.2015 wurde auf der Grundlage der Information des 

Landesbetriebes erstellt. 

  
     Am 21.04.2015 wurden die Freigabezeiten durch den verantwortlichen  
     Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenwesen (zuständig für diese   Anlage)  
   an der Ampelanlage Knoten Beelitzer Str./Haag in Luckenwalde überprüft. Da  
    nur in kurzen Spitzenzeiten es zu einem Rückstau kommt, besteht nicht die  
    Notwendigkeit die Phasenzeiten zu verändern.  
  
Unsere Antwort zur Anfrage von Herrn Krüger am 23.11.2015 bezog sich auf die 
verkehrliche Situation an diesem Knotenpunkt im Zusammenhang mit dem geplanten Bau 
eines Kreisverkehrs. Dabei wurde auf die Defizite u.a. in Hauptverkehrszeiten (siehe Pkt. 2 
unserer Antwort) hingewiesen. 
Durch den Bau eines Kreisverkehrs kann sich der Verkehrsteilnehmer mühelos in den 
fließenden Verkehr einordnen. Es würden die Konflikte auf Grund der fehlenden 
Spuraufteilung vermieden werden.  
Des Weiteren ist mit der Optimierung der Schaltzeiten gemeint, dass es sich nicht verhindern 
lässt, dass es in den bereits genannten Spitzenzeiten zu Rückstausituationen kommt. 
 
Die derzeitige Programmierung der Ampelanlage ist auf verschiedene Zeiten, entsprechend 
dem Bedarf, eingestellt. 
. von 5.00 Uhr bis 6.30 Uhr auf Tagesnormalbelastung 
. von 6.30 Uhr bis 12.00 Uhr auf Frühspitzenbelastung 
. von 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf Nachmittagsspitzenbelastung 
  
Vor Ort wurden die Längen der Grünphasen am 10.12.2015 ermittelt. 
 
-  Haag/Trebbiner Straße 18 Sekunden. 
-  Beelitzer Straße/L 73 28 Sekunden und somit 10 Sekunden länger als auf der    
   Gemeindestraße. 
 
In der Anlage ist ein Auszug des Gutachtens beigefügt. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, 
die komplexen Unterlagen einzusehen. 
 
Schmeier 
Amtsleiter    
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Anlage 
 
Auszug aus der Auswertung der Untersuchung vom 06.05.2014 
 
3. Untersuchung 
 
3.1. Fixierung der signaltechnischen Grundlagen 
 
Es sind derzeit insgesamt 4 verschiedene Signalisierungszeiten vorgesehen. Diese werden 
entsprechend den Vorgaben einer Funkuhr tageszeitabhängig geschalten. Dabei finden die 
zeitlichen Bereiche für die: 
- Frühspitzen-Belastung, 
- Tagesnormal-Belastung, 
- Nachmittagsspitzen-Belastung und 
- Nacht-Belastung 
eine entsprechende Berücksichtigung. 
Im Rahmen der teilverkehrsabhängigen Programmlogik sind 4 verschiedene Parametersätze 
versorgt. 
Hinzu kommen 4 Festzeit- oder Notprogramme als Rückfallebene bei Ausfall der 
Verkehrsabhängigkeit. 
 
3.2. Sichtung des Videomaterials 
Die Sichtung des Videomaterials zeigt immer noch eine beachtliche Verkehrsbelastung. Das 
Verhältnis der Ströme der ehemaligen B101 zu den Strömen der L73 hat sich sicherlich 
etwas verändert, die Gesamtbelastung ist aber nahezu gleich geblieben. 
Es zeigen sich in der praktischen Abfolge des Verkehrs keine größeren Auffälligkeiten oder 
Gefahrensituationen. 
Die vorhandenen und teilweise sehr engen Verkehrsräume werden nahezu vollständig 
ausgenutzt, was zum einen die gegenseitigen Behinderungen minimiert und zum anderen für 
die Ortskenntnis zahlreicher Autofahrer spricht. 
 
3.3. Leistungsfähigkeitsberechnung 
Den Unterlagen in der Anlage 3 kann man die Berechnungen zur LSA-Leistungsfähigkeit 
entnehmen. 
Zu diesem Zweck wurden die derzeit versorgten Parameter (AWP-Parametersätze) 
innerhalb der teilverkehrsabhängigen Programmlogik sekundengenau analysiert und 
entsprechend der 4 Zeitbereiche jeweils in einen Signalzeitenplan überführt. Dabei hilft die 
Annahme, dass alle Verkehrsströme vorhandenen sind und ihre maximale Freigabezeit 
abfordern, den Grenzfall als repräsentative Variante nachzubilden und somit die jeweils 
schlechteste Qualitätsstufe zu bestimmen. Damit können die Ergebnisse in der Praxis nur 
besser werden. 
Zusätzlich wurden die 4 versorgten Notprogramme nachgebildet und entsprechende 
Berechnungen ausgeführt. 
Die Auswertungen der HBS-Berechnungsergebnisse zeigen keine schlechtere Stufe als C. 
Damit ist der lichtsignalisierte Knotenpunkt mit seiner jetzigen LSA-Versorgung zu jeder Zeit 
ausreichend leistungsfähig. 
 
4. Zusammenfassung 
Die durchgeführte 24-stündige Videoanalyse hat innerhalb des eigentlichen 
Verkehrsablaufes keine größeren Auffälligkeiten (größere Rückstaus, gegenseitige 
Behinderungen etc.) oder Sicherheitsdefizite aufgezeigt. 
Die HBS-Berechnungen zeigen mit der vereinzelt erreichten Stufe C eine absolut 
ausreichende Leistungsfähigkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit. 
Die Untersuchung führt zu dem Ergebnis, dass an dem hier untersuchten Knotenpunkt 
momentan kein Handlungsbedarf besteht. 
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